
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 22. Juni 2009 

 

 Nr. 2009/1108   

Wahl des Verwaltungsrats der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und der Invalidenversicherungs-

Stelle des Kantons Solothurn für die Amtsperiode 2009 - 2013 

  

1. Erwägungen 

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2009 - 2013 sind erstmals die Mit-

glieder des Verwaltungsrats (VR) der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO) und der In-

validenversicherungs-Stelle des Kantons Solothurn (IV-Stelle, IVSO) zu wählen. Gemäss § 31 Ab-

satz 1 des Sozialgesetzes vom 31. Januar 2007 (SG) ist der Regierungsrat Wahlbehörde. Er 

wählt den gemeinsamen VR der AKSO und der IV-Stelle und dessen Präsidenten oder Präsidentin. 

Der VR nimmt nach § 31 Absatz 3, Buchstaben b – j, SG und §§ 8 sowie 10 der Sozialverord-

nung vom 29. Oktober 2007 (SV) folgende Aufgaben wahr: 

Der Verwaltungsrat 

– beschliesst den Stellenplan und das Organigramm der Ausgleichskasse und der IV-Stelle; Orga-

nigramm und Stellenplan der IV-Stelle sind vom Bundesamt zu genehmigen; 

– schlägt die Geschäftsleiter oder Geschäftsleiterinnen der Ausgleichskasse und der IV-Stelle vor; 

– wählt die Revisionsstelle der AKSO und IVSTSO; 

– beaufsichtigt die Ausgleichskasse, IV-Stelle und Familienausgleichskassen und überwacht deren 

Geschäftsführung; 

– genehmigt Voranschläge, Jahresrechnungen und Jahresberichte der Ausgleichskasse und der kan-

tonalen Familienausgleichskasse; 

– berät die Geschäfte, die vom Regierungsrat oder Kantonsrat zu beschliessen sind; 

– behandelt Aufsichtsbeschwerden gegen Ausgleichskasse, IV-Stelle und die kantonale Familienaus-

gleichskasse; 

– setzt die Beiträge an die Verwaltungskosten der Ausgleichskasse und ihrer Zweigstellen und die 

Vergütungen an die Zweigstellen fest; 

– kann der Leitung der Ausgleichskasse und der IV-Stelle Weisungen erteilen; 
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– überwacht den gesamten Geschäftsbetrieb der AKSO und IV-Stelle in Ergänzung zur Aufsicht 

des Bundes und erlässt die notwendigen Weisungen. Es stehen ihm alle Kompetenzen zu, so-

weit sie nicht einem anderen Anstaltsorgan übertragen werden. 
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– nimmt Prüfberichte des Bundes und der Revisionsstellen zur Kenntnis und trifft gegebenenfalls 

die nötigen Massnahmen; 

– beaufsichtigt die Art und Weise der Geschäftsführung und der Organisation (Verwaltungsorgani-

sation, Personalfragen, Infrastruktur), soweit sich nicht der Bund die Aufsicht vorbehalten hat; 

– errichtet dafür ein Controllingsystem, genehmigt Rechnungen und Voranschläge, nimmt Kenntnis 

von Revisionsberichten, trifft gegebenenfalls die nötigen Massnahmen und behält sich eigene Ab-

klärungen vor. 

Der VR besteht aus 5 - 7 Mitgliedern (§ 31 Abs. 2 SG). 

Durch die einzelnen Mitglieder des VR sollen folgende speziellen Kenntnisse und Erfahrungshinter-

gründe abgedeckt werden: 

- Erfahrung auf sozialversicherungspolitischer Ebene 

- Recht / Corporate Governance / VR-Erfahrung 

- Finanzen 

- Kerngeschäft AHV und IV 

Die Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder richtet sich nach der Verordnung vom 23. September 

2002 über die Sitzungsgelder und die Sitzungspauschalen (§ 9 SV). 

2. Anforderungsprofil der Mitglieder des Verwaltungsrats 

Im Pflichtenheft vom 9. April 2009 Verwaltungsrat AKSO/IVSO werden im Wesentlichen folgende 

Anforderungen umschrieben: 

- Persönlichkeit mit Sozialkompetenz, u.a. mit Motivation und Engagement 

- Führungskompetenz, u.a. mit Analysefähigkeit, Argumentationsgeschick und Durchsetzungsvermö-

gen, mit der Bereitschaft, Verantwortung zu tragen 

- Betriebswirtschaftliches Denken und unternehmerisches Handeln 

- Zeitliche Verfügbarkeit 

- Kenntnisse der politischen Rahmenbedingungen und Sensibilität für öffentliche Belange 

- Loyalität  

- Unabhängigkeit, das heisst keine persönlichen und/oder materiellen Interessenkollisionen 
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3. Beschluss 

Als Mitglieder des Verwaltungsrats der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und der Invalidenver-

sicherungs-Stelle des Kantons Solothurn für die Amtsperiode 2009 – 2013 werden gewählt: 

– Esther Gassler, 1951, Regierungsrätin, Schönenwerd, 

als Präsidentin; von Amtes wegen 

– Silvio Bertini, 1964, Bettlach, 

– Christina Meier, 1973, Walterswil, 

– Heinz Oetliker, 1949, Zuchwil, 

– Annekäthi Schluep, 1954, Schnottwil 

 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement (2) 

Volkswirtschaftsdepartement, Leiterin Administration 

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Zuchwil  

Invalidenversicherungs-Stelle des Kantons Solothurn, Zuchwil 

Finanzdepartement 

Amt für Finanzen 

Kantonale Finanzkontrolle 

Personalamt (2) 

Staatskanzlei (2; STU, STE) 

Ratsleitung (8) 

Mitglieder des Verwaltungsrats (5, Spedition AKSO) 
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